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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im östlichen Siedlungsgebiet von Lauten-
bach, am Ende der Dunzweiler Straße, be-
findet sich bis jetzt noch unbebaute Flä-
chen. Auf diesen sollen nun die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Realisie-
rung von Wohnbebauung geschaffen wer-
den. 

Die Erschließung der Flächen ist über die 
angrenzenden Dunzweiler Straße und einen 
auszubauenden Feldwirtschaftsweg ge-
währleistet. 

Eine stetige Nachfrage nach Wohnbauland 
ist vorhanden. Daher ist die Stadt Ottweiler 
bestrebt, geeignete Flächen für 
Wohnbebauung nutzbar zu machen. 
Gleichzeitig kann mit der geplanten Bebau-
ung der Siedlungskörper von Lautenbach 
sinnvoll arrondiert werden.

Das Plangebiet befindet sich im Außenbe-
reich gem. § 35 BauGB, wobei es sich um 
eine Freifläche am östlichen Siedlungsrand 
der bebauten Ortslage des Ottweiler Stadt-
teils Lautenbach handelt. Das Vorhaben ist 
demnach nicht realisierungsfähig. Zur 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Zulässigkeit der Planung 
bedarf es daher der Aufstellung des 
Bebauungsplanes.

Die Stadt Ottweiler hat somit nach § 1 Abs. 
3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB die Auf-
stellung des Bebauungsplans 
„Wohnbebauung Im Baumgarten“ be-
schlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 
4.370 qm.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens wur-
de die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird gem. § 13b BauGB (Ein-
beziehung von Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren) im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. 
Gem. § 13b BauGB gilt das beschleunigte 
Verfahren nach §  13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 

bis zum 31. Dezember 2022 auch für 
Bebauungspläne im Außenbereich mit einer 
Grundfläche „von weniger als 10.000 qm, 
durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzun-
gen auf Flächen begründet wird, die sich an 
im Zusammenhang bebaute Ortsteile an-
schließen“. §  13b BauGB kann somit im 
vorliegenden Fall angewendet werden, da 
das Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 
4.370 qm umfasst und unmittelbar an 
einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
anschließt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu. 

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte da-
für, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkun-
gen von schweren Unfällen nach § 50 
BImSchG zu beachten sind. 

Damit sind die in § 13a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 BauGB auf-
zustellen. Es sind keine Gründe gegeben, 
die gegen die Anwendung dieses Verfah-
rens sprechen.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Ottwei-
ler stellt für den Geltungsbereich eine Flä-
che für die Landwirtschaft dar. Der Bebau-
ungsplan ist somit nicht aus dem Flächen-
nutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB ent-
wickelt. Der Flächennutzungsplan ist gem. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Be-
richtigung anzupassen.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt im östlichen Siedlungs-
gebiet des Ottweiler Stadtteils Lautenbach, 
am Ende der Dunzweiler Straße.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

• im Norden, Osten und Süden durch 
landwirtschaftliche genutzte Grün- und 
Freiflächen. 

• im Westen durch die Dunzweiler Straße 
sowie die unmittelbar angrenzende 
Wohnbebauung der Dunzweiler Straße 
(Hs.- Nr. 5 und 10) sowie durch die pri-
vaten Grün- und Freiflächen (Privatgar-
ten) 

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs- 
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
unbebaute Grün- und Freifläche am östli-
chen Siedlungsrand des Ottweilerer Stadt-
teils Lautenbach. Der nördliche Bereich des 
Plangebietes wird aktuell als Garten ge-
nutzt. Der Bereich südlich des Feldwirt-

schaftsweges wird aktuell landwirtschaft-
lich genutzt. Die direkte Umgebung des 
Plangebietes ist ausschließlich durch Wohn-
nutzungen mit zugehörigen Grün- und 
Freiflächen (Gärten) geprägt. Östlich, nörd-
lich und südlich des Plangebietes schließen 
mit z.T. vereinzelten Gehölzbeständen ver-
sehene Grün- und Freiflächen an. 

Das Plangebiet ist im Eigentum von Privat-
personen (mehrere Eigentümer), die ihre 
Fläche zur Verfügung stellen, sodass von 
einer zügigen Entwicklung ausgegangen 
werden kann. 

Zusammen mit dem Bebauungsplan 
„Wohnbebauung Dunzweilerstraße“ von 
2020 stellt der vorliegenden Bebauungs-
plan eine sinnvolle Siedlungsabrundung in 
diesem Bereich dar. 

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet steigt von Westen nach Os-
ten an. Es ist davon auszugehen, dass sich 
die Topografie, durch Geländemodellierun-
gen, Anordnung der Baukörper und Entwäs-
serung, in besonderer Weise auf die Festset-
zungen dieses Bebauungsplanes auswirken 
wird.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über die westlich an 
die Dunzweiler Straße angrenzende Wald-
mohrer Straße und im weiteren Verlauf die 
Breitenbacher Straße bzw. Heidstockstraße 
an die L 289, und über die Schönbachstraße 
an die L290 und damit an das überörtliche 
Verkehrsnetz angeschlossen.

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestehenden Bebauung bereits in 
der unmittelbaren Umgebung im Bereich 
der Dunzweiler Straße vorhanden und muss 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Blick von Westen in das nördlich Plangebiet

Blick von Osten auf das südliche Plangebiet 
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verlängert und ausgebaut werden. Hierbei 
handelt sich um einen Mischwasserkanal.

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49 a SWG: „Niederschlags-
wasser von Grundstücken, die nach dem 
1.  Januar 1999 erstmals bebaut, befestigt 
oder an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen werden, soll (...) vor Ort genutzt, 
versickert, verrieselt oder in ein oberirdi-
sches Gewässer eingeleitet werden (...).“

Ein Trennsystem liegt in der näheren Umge-
bung des Plangebietes jedoch nicht vor.

Der nächstgelegene Vorfluter (Betzenbach) 
liegt ca. 175 m westlich des Plangebietes. 
Der Aufwand, der für die Anbindung an die-
sen Vorfluter betrieben werden müsste, wä-
re jedoch - vor dem Hintergrund der gerin-
gen Größe des Plangebietes und der dazwi-
schenliegenden Flächen in Fremdeigentum 
- insbesondere aufgrund der Entfernung 
des Vorfluters sowie in Anbetracht der da-
mit verbundenen Kosten, die das Vielfache 
der Kosten für die Anbindung an den be-
stehenden Mischwasserkanal in Der Dunz-
weiler Straße übersteigen würden, unver-
hältnismäßig hoch. Der Ausnahmetatbe-
stand des § 49 a Abs. 4 SWG ist somit gege-
ben.

Gem. Geoportal des Saarlandes ist das 
Plangebiet für die Versickerung von 
Niederschlagswasser ungeeignet bzw. nur 
bedingt geeignet. Aufgrund der Unterlieger 
soll, da die Bodenverhältnisse nicht gut ge-
eignet sind, auf eine Versickerung von 
Niederschlagswasser verzichtet werden.  

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Im Stadtteil Lautenbach der Stadt Ottweiler 
besteht eine anhaltende Nachfrage nach 
Wohnbaugrundstücken, die aktuell nicht 
gedeckt werden kann.

Aus folgenden Gründen ist das vorgesehe-
ne Plangebiet für die Wohnnutzung prädes-
tiniert:

• Schaffung von neuem Wohnraum durch 
sinnvolle Arrondierung des 
Siedlungskörpers von Lautenbach

• durch das Planvorhaben wird ein end-
gültiger Siedlungsabschluss in diesem 
Bereich geschaffen,

• das Plangebiet liegt am östlichen 
Siedlungsrand des Ortsteils Lautenbach. 
Der umgebende Bereich ist hier über-
wiegend von das Wohnen nicht stören-
de Nutzungen (Wohnen/Grünflächen) 
geprägt. Somit sind weder vom 
Plangebiet auf die Umgebungsnutzung 
noch von der Umgebung auf das 
Plangebiet nachteilige Auswirkungen 
zu erwarten, 

• aufgrund der Eigentumsverhältnisse zü-
gige Entwicklung und Realisierung, da-
mit Vermeidung der Entstehung zusätz-
licher Baulücken, 

• geringer Erschließungsaufwand, Infra-
struktur grundsätzlich vorhanden, kann 
ausgebaut werden

• das Plangebiet verfügt über eine gute 
Anbindung an das örtliche und über-
örtliche Verkehrsnetz.

Sonstige Entwicklungspotenziale sind in 
Lautenbach zwar vorhanden, aber aufgrund 
der Eigentumsverhältnisse bzw. sonstiger 
planerischer Restriktionen nicht kurzfristig 
mobilisierbar.

Die Stadt legt bei kleinräumigen Siedlungs-
abrundungen zur kurzfristigen Bedarfsde-
ckung den Fokus auf erschlossene Flächen.

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet); Quelle: geo-
portal.saarland.de, Stand der Abfrage: 27.04.2022
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Lautenbach: Nahbereich des Grundzentrums Ottweiler

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes; Siedlungsentwick-
lungen sollen sich ihrer städtebaulichen Struktur und Dimensionierung nach in das 
Orts- und Landschaftsbild einpassen: erfüllt

• (G 29) Arrondierungen bzw. Erweiterungen des Siedlungskörpers sollen sich bedarfs-
gerecht an den kulturlandschaftstypischen Siedlungs-, Erschließungs- und Bauformen 
orientieren. Auf eine dem Bestand angepasste Maßstäblichkeit soll geachtet werden: 
erfüllt

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung von Grundstücken als 
Wohnungsbedarf sind für den Stadtteil Lautenbach 1,5 Wohnungen pro 1.000 Ein-
wohner und Jahr festgelegt

• keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes

• Die Stadt ist bestrebt für den bestehenden Bedarf vorhandenes Baulandpotential 
kurzfristig verfügbar zu machen (die Potentialfläche „LAU 4“ soll zur kurz- bis mittel-
fristigen Bedarfsdeckung wohl nicht umgesetzt werden, damit relativiert sich die Be-
darfszahl der Wohneinheitenbilanz)

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Einwohner Bedarfs-
faktor

WE-Bedarf 
2022-2032

Reserve 
FNP in ha

Siedlungs-
dichten in 
WE/ha

WE Reser-
ven

Bau-
lücken in 
B-Plänen 
nach §30, 
§33 und 
§34 Abs.4 
BauGB

WE Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx10 DxE C-F-G

Stadtteil 
Lautenbach

1.100 1,5 16,5 2,8 15 42 3 -28,5

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf im Stadtteil Lautenbach; Quelle: Stadt Ottweiler
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Land schaftsbestandteile, Regionalparks, 
Nationalparks,  Naturparks, Biosphärenre-
servate 

nicht betroffen; 

Landschaftsschutzgebiet mit der Kennung LSG-L_4_03_04 ca. 120m südwestlich. Aus-
wirkungen sind nicht zu erwarten. 

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§  6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Arten innerhalb des 
Geltungsbereiches bzw. im direkten Planungsumfeld: 

• Innerhalb eines 1 km-Korridors um die Maßnahmenfläche keine n. § 44 BNatSchG 
planungsrelevanten Arten gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2017 Saar-
land); lediglich Nachweis des relativ häufigen Spitzenflecks (Libellula fulva)  

• Kein Nachweis des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) innerhalb eines 1 
km-Radius um den Geltungsbereich 

• Die Fläche liegt nicht innerhalb einer im ABSP ausgewiesenen Fläche

• Der südliche Teil der Planungsfläche ist in der aktuellen Biotopkartierung als 
FFH-Lebensraumtyp (FFH-LRT 6510 B) erfasst; anhand der in den Sachdaten darge-
stellten Artenliste lässt sich die Vergabe B bei der Artenkombination zwar nicht 
nachvollziehen (nur 4 B-Arten sind aufgeführt), die Gesamtbewertung B bleibt den-
noch gültig; die Fläche erfüllt allerdings nicht die Kriterien zur Einstufung als BPlus 
und ist damit auch kein n. § 30 BNatSchG geschützter Biotop

• Die in der OBK ausgewiesene und im GeoPortal dargestellte Flächengrenze lässt sich 
jedoch weder in den alten Orthophotos (2015 gestörter Randbereich bzw. Brache) 
noch aktuell (nördlicher Bereich als Acker umgebrochen) nachvollziehen; die aktuell 
als LRT zu klassifizierende Flächengröße liegt knapp unter 1.000m²
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Ok-
tober bis 28. Februar einzuhalten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches: 

• Der ca. 0,44 ha große Geltungsbereich schließt sich an die bestehende 
Wohnbebauung an und umfasst den in die Dunzweilerstraße mündenden Teil eines 
asphaltierten Feldwirtschaftsweges und insgesamt 4 Flurstücke beiderseits des We-
ges

• Eines der beiden nördlich angrenzenden Grundstücke ist als Ziergrünfläche angelegt 
(Garten, Zierrasen, Ziergehölze und einzelne Obstbaum-Mittelstämme) und dem be-
nachbarten Wohngebäude zuzuordnen, das östliche mit kümmernden jungen Obst-
bäumen bepflanzte Grundstück ist fast vollständig mit Brennnesselherden bewach-
sen

• Die beiden Flurstücke südlich des Feldwirtschaftsweges werden landwirtschaftlich 
genutzt

• Der südliche, ca. 0,1 ha große Bereich ist Teil eines extensiv bewirtschafteten Grün-
landschlages, der dem im Rahmen der OBK erfassten FFH-LRT entspricht, es handelt 
sich um eine blütenarme aber magere Agrostis capillaris-Festuca rubra-Fazies der 
Glatthaferwiesen; die bei der OBK erfassten Arten konnten bis auf den Frauenmantel 
und den Wiesen-Bocksbart bestätigt werden mit der Ergänzung von Hypochaeris 
radicata und Leucanthemum vulgare 

• Der nördliche Abschnitt wurde in jüngerer Zeit umgebrochen und wird jetzt acker-
baulich genutzt

• Gegenüber den Wegen schließt die Fläche mit gehölzbestandenen Böschungen ab, 
entlang der Dunzweilerstraße handelt es sich um eingewachsene junge Obstbäume 
mit Salweiden, Rosen, Schlehen und Besenginster, entlang des Feldwirtschaftsweg 
um 3 mit Brombeeren unterwachsene angepflanzte Traubeneichen 

• Entlang der Böschungskrone wird die Fläche durch ständige Mahd permanent frei-
gehalten

Bestehende Vorbelastungen: 

• Lage am Rand der bebauten Ortslage von Lautenbach 

• Übergangsbereich zur freien Landschaft; im Umfeld zahlreiche Magerwiesen (in der 
OBK als FFH LRT 6510 erfasst)

• Dunzweilerstr. setzt sich als asphaltierter Feldwirtschaftsweg fort, d.h. kaum Durch-
gangsverkehr

• Daher insgesamt vergleichsweise geringe Stördisposition

• lediglich Störwirkung durch Aktivitäten der Anlieger (Bewegungsreize)   

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• Weder ABSP-Artenpool noch ABDS führen im näheren Umfeld Fundorte planungs-
relevanter Tier- und Pflanzenarten auf

• Die als Grünland und Acker genutzte Teilfläche ist als Nahrungs- und damit Teille-
bensraum für planungsrelevante Arten (Vögel und Fledermäuse) zu betrachten

• Eine Brutraumnutzung durch Wiesen- oder andere Bodenbrüter (z.B. Braunkehlchen, 
Schafstelze, Schwarzkehlchen) ist im Umfeld der Gebäude und Wege und damit in-
nerhalb des Geltungsbereiches auszuschließen  
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Kriterium Beschreibung

• In den mit Gehölzen bewachsenen Böschungen, dem einwachsenden Grundstück 
und in begrenztem Umfang auch im Bereich der Ziergrünfläche besteht eine Brut-
raumangebot für Gehölzfreibrüter

• Fledermausquartiere können aufgrund fehlender Gebäude und älterer Gehölze aus-
geschlossen werden, die durchweg jüngeren Bäume weisen keine Stammhöhlen 
oder sonstige quartiertaugliche Strukturen auf

• Eine Jagdraumnutzung ist möglich, übertrifft jedoch mit Sicherheit nicht die des 
weiteren Umfeldes, sowohl innerhalb des Siedlungsbereiches als auch im struktur-
reichen Außenbereich

• Weitere planungsrelevante Arten sind aufgrund der Siedlungsrandlage und fehlen-
der essentieller Habitatstrukturen (Laichmöglichkeiten für Amphibien) und offen-
sichtlich fehlender spezifischer Nahrungs- bzw. Wirtspflanzen für planungsrelevante 
Schmetterlinge (oxalatarme Rumex-Arten für Lycaena dispar, Thymus/Origanum/
Sanguisorba officinalis für die relevanten Maculinea-Arten, Scabiosa columbaria/
Succisa pratensis/Gentiana spp. für Euphydryas aurinia) auszuschließen; bekannte 
Wildkatzenkorridore, die ggfs. auch den Siedlungsraum tangieren, sind an dieser 
Stelle nicht bekannt

Artenschutzrechtliche Beurteilung: 

• Avifauna: aufgrund der Lage am Siedlungsrand ist davon auszugehen, dass die Flä-
che lediglich von siedlungsholden und damit in der Regel von den noch häufigen 
Vogelarten als Brutraum genutzt wird; für diese kann in Bezug auf die Fortpflan-
zungsstätten daher eine Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 vorausgesetzt 
werden, d.h. es ist davon auszugehen, dass die hier evtl. brütenden Arten aufgrund 
ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage sind, vergleichsweise einfach andere 
Standorte zu besiedeln oder auf diese auszuweichen, so dass die ökologische Funk-
tion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist

• Bei der Entfernung der Gehölze als potenzielle Brutstätten stellen die gesetzlichen 
Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5, Nr. 2, BNatSchG eine hinreichende Vermeidungsmaß-
nahme in Bezug auf das Tötungsverbot n. § 44, Abs. 1 Nr. 1, BNatSchG (Entfernung 
von Gelegen oder Nestlingen) dar

• Verstöße gegen § 44 BNatSchG sind in Bezug auf die Avifauna daher nicht zu er-
warten 

• Fledermäuse: Quartiere können auf der Fläche ausgeschlossen werden, mit jagen-
den siedlungstypischen Arten (Zwerg-, Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler 
u.a.) ist zu rechnen, wobei die Qualität der Planungsfläche als Jagdgebiet nicht über 
die der Umgebung hinausgeht; mit dem Bau neuer Gebäude besteht zumindest die 
Möglichkeit, neue Quartiere zur Verfügung zu stellen
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Kriterium Beschreibung

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

• Da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als 
Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entspre-
chende Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden 
Arten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
in Bezug auf die hier (potenziell) vorkommenden planungsrelevanten Tierarten nicht 
zu erwarten

• Durch den Bebauungsplan wird der Verlust von bis zu 950 m² Fläche eines FFH-
Lebensraumes (LRT 6510, Erhaltungszustand B) möglich; gem. der bei PETERS et al. 
(2015)1 skizzierten Vorgehensweise ist eine Erheblichkeit des Eingriffes zu unter-
stellen, da der bei LAMPRECHT & TRAUTNER2 aufgeführte Orientierungswert für 
den quantitativ-absoluten Flächenverlust der Stufe II (500 m für mit B bewertete 
Lebensräume) überschritten wird; demnach wird durch den Bebauungsplan die 
Möglichkeit eines Biodiversitätsschadens i.S. von § 19 BNatSchG i.V. mit dem Um-
welthaftungsgesetz eröffnet

• Um eine Freistellung von der Umwelthaftung zu ermöglichen, ist der notwendige 
Ausgleich (z.B. Entwicklung/Extensivierung einer adäquaten Ersatzfläche im Stadt-
gebiet) mit dem LUA als Träger öffentlicher Belange abzuklären und bauplanungs-
rechtlich festzusetzen

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Das Plangebiet wird als Fläche für die Landwirtschaft (Quelle: FNP der Stadt Ottweiler) 
dargestellt. Demnach ist das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht vollständig 
erfüllt. Der Flächennutzungsplan ist gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berich-
tigung anzupassen.

Flächennutzungsplan (Ausschnitt) der Stadt Ottweiler, Quelle: Stadt Ottweiler

Bebauungsplan Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. Aktuell ist die Fläche überwiegend nach den Vor-
gaben des § 35 BauGB (Außenbereich) zu beurteilen. Danach kann das Vorhaben nicht 
realisiert werden.

1 PETERS, W. et al. (2015): Bewertung erheblicher Biodiversitätsschäden im Rahmen der Umwelthaftung. BfN-Skripten 393, 170 S.
2 LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der 
FFH-VP: Endbericht zum Teil Fachkonventionen. F+E-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, accuraplan H. Lambrecht, Hannover, 239 S.
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung  
Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 
BauNVO

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohn-
gebiet festgesetzt. Ein Allgemeines Wohn-
gebiet ist ein Baugebiet, dessen 
Zweckbestimmung vorwiegend dem Woh-
nen dient. Im Unterschied zum Reinen 
Wohngebiet können jedoch auch ergänzen-
de öffentliche und private Einrichtungen, 
welche die Wohnruhe nicht wesentlich stö-
ren, zugelassen werden.

Das Wohnen ergänzende und mit dem 
Wohnen verträgliche Nutzungen werden 
zugelassen. Hierzu gehören nicht störende 
Handwerksbetriebe sowie Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke.

Bauplanungsrechtlich ist durch die Auswei-
sung des Allgemeinen Wohngebietes nicht 
von Beeinträchtigungen auf die angrenzen-
den Wohngebiete auszugehen. Somit ist die 
Sicherung gesunder Wohnverhältnisse ge-
wahrt.

In Bezug auf die in Allgemeinen Wohnge-
bieten allgemein und ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen sind an diesem Stand-
ort in Lautenbach nicht alle Nutzungen rea-
lisierungsfähig. 

Die allgemein zulässigen der Versorgung 
des Gebietes dienenden Läden, Schank- 
und Speisewirtschaften werden ausge-
schlossen, da diese potenziell die Nachtru-
he beeinträchtigen können und daher an 
diesem Standort nicht erwünscht sind.

Die ausnahmsweise zulässigen Gartenbau-
betriebe und Tankstellen werden ausge-
schlossen, da diese aufgrund ihrer mögli-
chen Immissionsbelastung ebenfalls nach-
teilige Auswirkungen auf die Wohnnutzung 
sowie auf die Wohnruhe und -qualität ha-
ben können. Auch dem üblicherweise er-
höhten Flächenbedarf und den baulichen 
Anforderungen dieser Nutzungen kann an 
diesem Standort nicht Rechnung getragen 
werden. Insbesondere Tankstellen haben 
üblicherweise ein erhöhtes Verkehrsauf-
kommen, was wiederum nachteilige Aus-

wirkungen insbesondere in Bezug auf die 
Verkehrssicherheit der Anwohner mit sich 
bringen würde. Darüber hinaus ist der 
Standort aufgrund seiner - für eine solche 
Nutzung - dezentralen Lage und der gerin-
gen Flächengröße ungeeignet. Gartenbau-
betriebe und Tankstellen sind darüber hin-
aus aus gestalterischen Aspekten nicht in 
das Wohngebiet und in das Umfeld integ-
rierbar.

Ebenfalls ausgeschlossen werden sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe und Anla-
gen für Verwaltungen. Diese sind sowohl 
aufgrund der geplanten Wohnnutzung als 
auch aufgrund der bestehenden Umfeldnut-
zungen (Wohnbebauung) städtebaulich 
nicht erwünscht.

An anderer Stelle im Gemeindegebiet sind 
ausreichend Flächen bzw. geeignetere 

Standorte für die ausgeschlossenen Nut-
zungen vorhanden.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung im Plangebiet wird 
durch die Festsetzung der Gebäudeober-
kante exakt geregelt.

Mit der Festsetzung der Höhe baulicher An-
lagen wird die Höhenentwicklung auf eine 
Maximale begrenzt und so ein relativ ein-
heitliches Erscheinungsbild im Plangebiet 
sichergestellt sowie einer Beeinträchtigung 
des Erscheinungsbilds des Umfelds ent-

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle und Stand Katastergrundlage: LVGL, 
18.08.2021; Bearbeitung: Kernplan

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen gelten u.a. folgende Gesetze und Verordnungen 
in den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10. September 2021 (BGBI. I S. 4147).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. 
I S. 3908).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 3901). 

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 04. Dezember 
2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch 
das Artikel 173 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Stadtrat der Stadt Ottweiler hat am 

__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnbebau-
ung Ende Dunzweiler Straße“ beschlossen (§  2 
Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13b i.V.m. 
§  13a  BauGB im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt. Gem. §  13a Abs.  3 und 4 BauGB wird 
eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht 
durchgeführt.

• Der Stadtrat der Stadt Ottweiler hat in seiner Sit-
zung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung Ende Dunzweiler Straße“ be-
schlossen (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil  B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
öffentlich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Aus-
legung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Stadtrat am __.__.____. 
Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
und Stellungnahmen vorgebracht haben, mitge-
teilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan „Wohnbebauung Ende Dunzweiler Straße“ 
als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der 
Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 

(Teil A) und dem Textteil (Teil  B) sowie der Be-
gründung.

• Der Bebauungsplan „Wohnbebauung Ende Dunz-
weiler Straße“ wird hiermit als Satzung ausgefer-
tigt.

Ottweiler, den __.__.____

Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Wohnbebauung Ende Dunzweiler Straße“, 
bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in 
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Ottweiler, den __.__.____

Der Bürgermeister

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

GRZ 0,4 GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

GOKmax. 10,50 m
HÖHE BAULICHER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: MAXIMAL 
ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

E
BAUWEISE/ HAUSFORM; HIER: EINZELHÄUSER
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 S. 3 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

2 Wo HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
(§ 9 ABS.1 NR. 6 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS.1 NR. 11 BAUGB)

Baugebiet
Wohnungen je 
Wohngebäude

Gebäudeober-
kante

Grundfl ächenzahl Hausform

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

• Der Bebauungsplan „Wohnbebauung Ende Dunzweiler Straße“ wird gem. § 13b BauGB i.V.m. 13a BauGB 
aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Die artenschutzrechtlichen Belange der §§ 19, 39, 40 und 44 BNatSchG sind zu beachten.
• Gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG dürfen seit dem 1. März 2020 Gehölze und Saatgut in der freien Natur 

nur innerhalb ihrer Vorkommensgebiete ausgebracht werden.
• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 

Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 SBodSchG die 
Verpfl ichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepfl icht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund von 
Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von mög-
lichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)

• Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Mischsystem.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachfl ächen ist zulässig.
• Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden / refl ektierenden Materialien.
• Dacheindeckungen in glänzenden / refl ektierenden Materialien sind unzulässig.
• Fassaden und Dachfl ächen der Wohngebäude können zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und 

Verbesserung des Mikroklimas begrünt werden.
• Zur Zwischenspeicherung und zur Nutzung von Niederschlagswasser sind Zisternen zulässig, soweit wasser-

wirtschaftliche oder gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.
• Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu 

belassen und gärtnerisch als Zier- oder Nutzgarten anzulegen. Großfl ächig mit Steinen bedeckte Flächen, 
auf denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet werden und Pfl anzen nicht oder nur in geringer 
Zahl vorkommen (Schottergärten), sind im Bereich dieser Freifl ächen nicht zulässig. Wasserdichte oder nicht 
durchwurzelbare Materialien (z.B. Folien, Vlies) sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten 
Flächen zulässig. Mineralische Splittabdeckungen für z.B. trockenresistente und insektenfreundliche Beete 
oder Gartenanlagen ohne zusätzliches Vlies und Folie sind erlaubt.

• Böschungen, Stützmauern, Abgrabungen und Aufschüttungen: Die Anlage von Böschungen, Stützmauern, 
Abgrabungen und Aufschüttungen ist bis zu einer Höhe von 3,00 m zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)
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PLANGEBIET

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
    GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 4 

BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET

 zulässig sind:

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan.

Gem. § 4 BauNVO

Gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 

gesundheitliche, sportliche Zwecke.

Gem. § 4 Abs. 2 BauNVO und § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. 
§ 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften, 

2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
3. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für Verwaltungen,
5. Gartenbaubetriebe,
6. Tankstellen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.

Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 19 Abs. 1 und 
Abs. 4 BauNVO auf 0,4 festgesetzt. Bei der Ermittlung  
der Grundfl äche sind die Grundfl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetzte 
GRZ durch die in Nr. 1 - 3 genannten Anlagen (§ 19 
Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNVO) insgesamt bis zu einer GRZ 
von 0,6 überschritten werden.

2.2 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.

Maßgebender oberer Bezugspunkt für die baulichen 
und sonstigen Anlagen ist die Gebäudeoberkante 
(GOK). Die maximal zulässige Gebäudeoberkante 
beträgt 10,50 m.

Maßgebender unterer Bezugspunkt für die Angabe 
der Höhe der baulichen Anlagen ist die Oberkante der 
Erschließungsstraße, gemessen an der straßenseitigen 
Gebäudemitte. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Als Bauweise wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO eine offe-
ne Bauweise (o) festgesetzt. In der offenen Bauweise 
sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errich-
ten.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.

Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind durch 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 
Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile 
die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach sind die 
Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen 
defi nierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zuge-
lassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsfl ächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können (z. B. Stellplätze, Garagen, 
Carports).

5. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze auf dem 
Privatgrundstück zu errichten.

6.  HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Siehe Plan.

Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig.

7. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

8.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind 
als begrünte Gartenflächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege oder weitere 
Gestaltungselemente benötigt werden. Zulässig sind 
alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
chende Durchgrünung und eine harmonische und 
optisch ansprechende Einbindung in das umgebende 
Landschafts- und Siedlungsbild zu erreichen. 

Zur Eingrünung ist je 200 qm nicht überbauter 
Grundstücksfläche mindestens 1 standortgerechter 
Laubbaumhochstamm / Stammbusch zu pflanzen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 

Pflanzliste:
Für die Hochstämme können folgende Arten verwen-
det werden:
• Ahorn (Acer platanoides/campestre),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica),
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Sommerlinde (Tilia platyphyllos),
• Hainbuche (Carpinus betulus),
• hochstämmige Obstbäume

Geeignete Sorten von hochstämmigen Obstbäumen 
sind ausführlich beschrieben und in der Broschüre 
„Obstsorten für den Streuobstbau in Rheinland-
Pfalz“ (2003) (http://rlp.nabu.de/imperia/md/images/
rlp/umwelt/streuobst.pdf); der Liste mit empfehlens-
werten Apfel- und Birnensorten des Verbandes der 
Gartenbauvereine Saarland (www.gartenbauvereine.
de/saarland_rheinland-pfalz/index.php/streuobstsor-
ten) und der Broschüre „Apfelsorten im Saarland“ des 
Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz des 
Saarlandes.

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, 
mindestens 16-18 cm Stammumfang (StU) gemessen 
in 1 m Höhe.

Es sind gebietseinheimische Gehölze mit der regio-
nalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem „Leitfaden zur 
Verwendung gebietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 
2012) zu verwenden. Eventuelle Ausfälle bei der 
Bepflanzung sind durch Neuanpflanzungen zu erset-
zen.

9. KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
 GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB wird im weiteren Verfahren ergänzt

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

TEIL A: PLANZEICHNUNG

WA
2 Wo

GOKmax.
10,50 m

GRZ
0,4 E

o -

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 23.03.2022

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. 
Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte 
erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit 
der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen 
Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass 
die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. 
Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind 
unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

Quelle: Kernplan, Stand 13.04.22

STÄDTEBAULICHER ENTWURF
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gegengewirkt. Auch die Höhe baulicher An-
lagen orientiert sich weitgehend an der an 
das Plangebiet angrenzenden Wohn-
bebauung. 

Durch die Höhenfestsetzung wird die Ein-
heitlichkeit von Bestand und geplanter Nut-
zung gewährleistet. Einer gegenüber dem 
Bestand unverhältnismäßigen überdimen-
sionierten Höhenentwicklung wird vorge-
beugt. 

Hierdurch soll verhindert werden, dass 
durch Nicht-Vollgeschosse (z.B. durch Staf-
felgeschosse) eine unverhältnismäßige Aus-
nutzung erfolgt. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO des Orientie-
rungswertes für die bauliche Nutzung in all-
gemeinen Wohngebieten und wird in An-
lehnung an den Bestand der umliegenden 
Wohnbebauung festgesetzt, wodurch eine 
optimale Auslastung der Grundstücke bei 
geringer Verdichtung geschaffen wird. Die 
entstehende Grundstücksbebauung lässt 
auf dem Grundstück somit ausreichend 
Freiflächen für eine Durchgrünung. Weiter-
hin wird ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden sichergestellt.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
lichen Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, überschritten werden. 

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 

einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
auf den Baugrundstücken angeordnet wer-
den. In der offenen Bauweise sind die Ge-
bäude gemäß der LBO mit seitlichem Grenz-
abstand zu errichten.

Die Festsetzung der offenen Bauweise 
orientiert sich an der angrenzenden 
Wohnbebauung und ermöglicht eine aufge-
lockerte Bebauung. Um einen kleinteiligen 
Charakter der Bebauung zu erzielen, wird 
die Gebäudetypologie auf Einzelhäuser be-
grenzt. 

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Die Abmessungen des durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufensters wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck des in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücks oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung des Grundstücks mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-

tungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen.

Flächen für Stellplätze und 
Garagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
und Garagen dient primär der Ordnung des 
ruhenden Verkehrs durch ein ausreichendes 
Stellplatzangebot. Die für die geplante Nut-
zung erforderlichen Stellplätze werden aus-
schließlich auf dem Grundstück bereitge-
stellt. Hierdurch werden Beeinträchtigun-
gen der bereits bestehenden Bebauung in 
der Nachbarschaft des Plangebietes vermie-
den (Parksuchverkehr etc.).

Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze auf dem 
Privatgrundstück zu errichten. 

Höchstzulässige Zahl der  
Wohnungen je Wohngebäude

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Eine Beschränkung der zulässigen Anzahl 
der Wohnungen auf maximal 2 je Wohnge-
bäude verhindert die Entstehung eines 
Mehrfamilienhauses und damit ein erhöh-
tes Verkehrsaufkommen.

Verkehrsfläche besonde-
rer Zweckbestimmung; Hier: 
Mischverkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die vorhandene Straßenfläche des Feldwirt-
schaftsweges wird als Mischverkehrsfläche 
gem. der künftigen Erschließungsfunktion  
im Bebauungsplan festgesetzt. 

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Plangebietes in di-
rekter Nachbarschaft zu der bereits be-
stehenden Wohnbebauung und dem Über-
gang zur freien Landschaft im Norden, Os-
ten und Süden ist die hochwertige und qua-
litätsvolle Ausgestaltung der Freiräume von 
besonderer Bedeutung. 

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Ortsbild geschaffen.
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Kompensationsmaßnahme

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarlän-
disches Wassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebietes. Die 
Entsorgungsinfrastruktur ist aufgrund der 
bestehenden Bebauung in der unmittelba-
ren Umgebung bereits grundsätzlich vor-
handen. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern und damit ge-
stalterische Negativwirkungen auf das Orts- 
und Landschaftsbild zu vermeiden, werden 
örtliche Bauvorschriften in den Bebauungs-
plan aufgenommen.

Schottergärten werden als unzulässig er-
klärt, da sie zum einen keiner Begrünung 
unbebauter Grundstücksflächen gleichkom-
men und zum anderen nicht als städtebau-
lich und naturschutzrechtlich erwünschte 
Gestaltungselemente anzusehen sind. Die 
Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung der 
Sonnenenergie auf den Dächern ermöglicht 
die Energiegewinnung aus solarer Strah-
lungsenergie im Sinne der Nachhaltigkeit. 
Die getroffenen Einschränkungen bei der 
Fassadengestaltung und Dacheindeckung 
sollen Auswüchse (z.B. glänzende / reflek-
tierende Materialien) verhindern. Zur Ent-
lastung von Abwasseranlagen sind Zister-
nen zur Zwischenspeicherung und zur Nut-
zung von Niederschlagswasser zulässig, so-
weit wasserwirtschaftliche oder gesund-
heitliche Belange nicht entgegenstehen. 

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.

Um das Plangebiet für eine Wohnnutzung 
nutzbar zu machen, sind Geländemodellie-
rungen erforderlich. Somit ist im Plangebiet 
die Errichtung von Böschungen, Aufschüt-
tungen, Abtragungen und Stützmauern zu-
lässig.



Bebauungsplan „Wohnbebauung Im Baumgarten“ 15 www.kernplan.de

Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
chen Auswirkungen beachtet und in den 
Bebauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Wohngebiet hinsichtlich Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie der überbaubaren Grundstücksflächen 
in die Umgebung und in die direkte Nach-
barschaft (überwiegend Wohnnutzung) ein-
fügt. Die Festsetzungen orientieren sich da-
bei größtenteils an der angrenzenden Be-
bauung und der Topografie. Hierdurch wird 
Konfliktfreiheit gewährleistet. Zusätzlich 
schließen die im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen innerhalb des 
Plangebietes jede Form der Nutzung aus, 
die innergebietlich oder im direkten Umfeld 
zu Störungen und damit zu Beeinträchti-
gungen der Wohnnutzung führen können. 

Es kommt somit zu keinen nachteiligen Aus-
wirkungen auf gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse durch die vorgesehene 
Planung.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
auch die Wohnfunktion in der Stadt Ottwei-
ler gestärkt werden. Mit zu den wichtigsten 
städtebaulichen Aufgaben der Stadt gehört 
die Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnbaugrundstücken bzw. 
einem entsprechenden Angebot von Woh-
nungen auf dem Immobilienmarkt. 

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Durch die Planung 
wird eine Freifläche im Übergangsbereich 
zur bestehenden Wohnbebauung für eine 
Neuentwicklung bereitgestellt. Die be-
stehende Wohnbebauung am Siedlungsrand 
von Lautenbach wird somit arrondiert. Es 
werden die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Errichtung von 
Wohnbebauung geschaffen. Die Errichtung 
von Einzelhäusern entspricht dem Charak-
ter des Stadtteils sowie der bestehenden 
Nachfrage, der damit Rechnung getragen 
wird.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Bei der Fläche handelt es sich um eine Frei-
fläche am östlichen Siedlungs rand von Lau-
tenbach. Mit der geplanten Bebauung wird 
der Siedlungskörper sinnvoll arrondiert. 

Die angrenzende Bebauung ist durch frei-
stehende Einzelhäuser geprägt.

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Die vorgesehen Bebauung wird max. eine 
Höhe von 10,5m aufweisen und sich somit 
in die Umgebung einfügen. Die festgesetzte 
Gebäudetypologie knüpft an die in der 
Nachbarschaft vorherrschende Bebauung 
an und gewährleistet so einen harmoni-
schen Übergang zwischen Bestandsbebau-
ung und Neubau.

Die Eingrünung des Plangebietes trägt zu-
dem dazu bei, einen harmonischen Über-
gang zur angrenzenden Landschaft zu 
schaffen und keine negativen Auswirkun-
gen auf das Orts- und Landschaftsbild ent-
stehen zu lassen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich ist aufgrund der be-
stehenden Nutzungen in der unmittelbaren 
Umgebung (u. a. Wohn- und Gartennut-
zung) und der daraus resultierenden Stör-
disposition aufgrund der Anliegeraktivitäten 
entsprechend vorbelastet.

Durch die geplante Bebauung kommt es zu 
keiner erheblichen nachteiligen Beeinträch-
tigung von artenschutzrechtlich relevanten 
Tierarten. 

Bei der Beurteilung der Auswirkungen wer-
den Vermeidungsmaßnahmen berücksich-
tigt (u. a. Rodungsfrist). Erheblich nachteili-
ge Beeinträchtigungen von artenschutz-
rechtlich relevanten Arten sind somit nicht 
zu erwarten. 

Im Übrigen gelten gem. § 13a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als vor 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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der planerischen Entscheidung erfolgt. Ein 
Ausgleich ist somit nicht erforderlich. Dies 
gilt auch für Verfahren nach § 13b BauGB.

Der FFH-Lebensraumtyp ist nicht gesetzlich 
geschützt und wird entsprechend ausgegli-
chen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Landwirtschaft 

Die südlichen Flächen werden aktuell spo-
radisch zum Anbau genutzt. Der Eigentümer 
benötigt diese Flächen jedoch nicht mehr 
und stellt diese zur Verfügung. Die verblei-
benden Flächen sind zum Anbau für den 
Eigentümer ausreichend. Aufgrund des FFH-
Lebensraumtyps war bislang die Nutzung 
ohnehin nur eingeschränkt möglich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Durch die geplante Realisierung der 
Wohnbebauung wird es zu einem geringfü-
gigen Anstieg des Verkehrsaufkommens 
kommen, welcher sich primär auf den An-
wohnerverkehr beschränken wird. 

Der durch die Anwohner hervorgerufene ru-
hende Verkehr wird über den erforderlichen 
Stellplatznachweis vollständig auf dem 
Grundstück geordnet. Nachteilige Auswir-
kungen können somit aufgrund des gerin-
gen Anteils des zu erwartenden motorisier-
ten Individualverkehrs ausgeschlossen wer-
den.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in der Dunzwei-
ler Straße vorhanden. Hierbei handelt es 
sich um einen Mischwasserkanal.

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden einschließlich 
Schäden durch Starkregen

In Anbetracht der vergangenen Starkregen-
ereignisse und vor dem Hintergrund klimati-
scher Veränderungen sind während der 
Baudurchführung und bis hin zur endgülti-
gen Begrünung und Grundstücksgestaltung 

besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen durch die Grund-
stückseigentümer zu bedenken. Den umlie-
genden Anliegern wird folglich kein zusätz-
liches Risiko durch unkontrollierte Überflu-
tungen entstehen. Es wurden entsprechen-
de Hinweise zum Schutz vor Überschwem-
mungen durch Starkregen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen; aufgrund des überschaubaren Flä-
chenumfangs können negative Auswirkun-
gen auf die Belange des Klimas jedoch ins-
gesamt ausgeschlossen werden.

Zudem ist die Nutzung von Solarenergie auf 
den Dachflächen des geplanten Gebäudes 
zulässig. Hiermit wird ein Beitrag zum Kli-
maschutz gewährleistet.

Auswirkungen der Planung auf die 
privaten Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, werden die Nutzbarkeit und der 
Wert des Grundstücks, auch der Grundstü-
cke im Umfeld, nicht in einer Art und Weise 
eingeschränkt, die dem Einzelnen unzumut-
bar ist. Vielmehr wird Planungsrecht zuge-
standen, wodurch die Fläche baulich nutz-
bar wird.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern.

Auswirkungen auf alle  
sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung von neuem Wohnraum durch 
sinnvolle Arrondierung des Siedlungs-
randes von Lautenbach

• Aufgrund der schnellen Verfügbarkeit 
der Bauplätze besonders geeignet für 
Wohnbebauung

• Harmonisches Einfügen der Neubauten 
in seine Umgebung; Störungen und Be-
einträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden, ebenso verhält es 
sich umgekehrt

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Bei Beachtung der Hinweise keine ent-
gegenstehenden naturschutzrechtli-
chen und landesplanerischen Vorgaben, 
keine umweltschützenden Belange be-
troffen

• keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Hochwasser-
schutzes

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf den Verkehr sowie keine nega-
tiven Auswirkungen auf die Ver- und 
Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Stadt Ottwei-
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ler zu dem Ergebnis, dass der Umsetzung 
der Planung nichts entgegensteht.


